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der Auftragnehmer erst nach vollständiger Bezah-
lung seiner Forderungen ausführen. 

(3) Werden die vom Besteller gelieferten und anmon-
tierten Waren als wesentliche Bestandteile mit ei-
nem Grundstück oder einem anderen Gegenstand 
verbunden oder verarbeitet, so tritt der Besteller, 
falls durch die Verbindung oder Verarbeitung Forde-
rungen oder Miteigentum entstehen, seine Forde-
rungen oder sein Miteigentumsrecht an dem neuen 
Gegenstand in Höhe der Forderung des Auftrags-
nehmers schon jetzt an den Auftragnehmer ab. 

§ 11 Haftung 

Unsere Schadensersatzhaftung ist – gleich aus 
welchem Rechtsgrund – beschränkt auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit, einschließlich dem Vor-
satz und der groben Fahrlässigkeit unserer Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen. Soweit keine vorsätzli-
che Pflichtverletzung vorliegt, ist die Haftung auf 
vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden 
begrenzt. Im Fall der Verletzung einer wesentlichen 
Kardinalspflicht, d.h. einer Pflicht, die sich aus der 
Natur des Vertrages ergibt und bei deren Verlet-
zung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
ist, sowie dem Ersatz von Verzugsschäden haften 
wir für jeden Grad des Verschuldens. Die Haftung 
im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertrags-
pflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Die Haftung im Fall des Liefer-
verzugs ist für jede vollendete Woche des Verzugs 
im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschä-
digung auf 0,5 % des Lieferwertes, maximal jedoch 
nicht mehr als 5 % des Lieferwertes begrenzt.  Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz, bei arglistiger Täuschung oder der 
Übernahme einer Garantie. 

§ 12 Rücktrittsrecht 

(1) Die nachstehenden Regelungen gelten für Pflicht-
verletzungen außerhalb der Sachmängelhaftung 
und sollen das gesetzliche Rücktrittsrecht weder 
ausschließen noch beschränken. Insoweit gilt wei-
terhin folgendes: 

a) Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 
die gesamte Leistung endgültig unmöglich wird; 
dasselbe gilt bei Unvermögen. Der Besteller kann 
auch dann vom ganzen Vertrag zurücktreten, wenn 
bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die 
Ausführung eines Teils der Leistung der Anzahl 
nach durch unser Vertretenmüssen unmöglich wird 
und er an der Teilleistung kein Interesse hat; ist 
dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegen-
leistung entsprechend mindern; das Rücktrittsrecht 
gilt nicht bei unerheblicher Pflichtverletzung. 

b) Liegt eine Leistungsverzögerung vor und gewährt 
der Besteller uns nach Verzugsbegründung eine 
angemessene Frist zur Leistung und wird diese 
Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum 
Rücktritt berechtigt. Bei teilweisem Leistungsverzug 
gilt Satz 1 entsprechend. Wird vor der Ablieferung 
vom Besteller in irgendeinem Punkt eine andere 
Ausführung der Leistung gefordert, so wird der Lauf 
der Leistungsverpflichtung bis zum Tage der Ver-
ständigung über die Ausführung unterbrochen und 
ggf. um die für die anderweitige Ausführung erfor-
derliche Zeit verlängert. 

§ 13  Gewährleistung und Mängelrüge 

(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen vo-
raus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Der Auftragnehmer leistet Gewähr für die durchge-
führten Instandsetzungs-, Überholungsarbeiten und 
für die eingebauten Teile. Rechte des Bestellers 
wegen Mängeln verjähren in einem Jahr ab Ab-
nahme. Verschleißteile haben nur die dem jeweili-
gen Stand der Technik entsprechende Lebensdau-
er. Die Ansprüche auf Minderung und die Ausübung 
eines Rücktrittsrechtes sind ausgeschlossen, soweit 
der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. Die einjäh-
rige Verjährungsfrist gilt nicht bei einem Bauwerk 
sowie einer Sache die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht, 
In diesem Fall tritt die Verjährung erst nach fünf 
Jahren ein. 

(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die Werk-
leistung einen Mangel aufweisen, der bereits zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden 
wir das Werk , vorbehaltlich fristgerechter Mängel-

rüge nach unserer Wahl nachbessern oder  die 
Leistung neu erbringen. Es ist uns stets Gelegen-
heit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von 
vorstehender Regelung ohne Einschränkung unbe-
rührt. 

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – 
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung min-
dern. 

(5) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerhebli-
cher Abweichung von der vereinbarten Beschaffen-
heit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Ver-
schleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeig-
neter Betriebsmittel, oder aufgrund besonderer äu-
ßerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller 
oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten 
oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen eben-
falls keine Mängelansprüche.  

(6) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-
terialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil das von uns geliefer-
te Werk nachträglich an einen anderen Ort als die 
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, 
es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. 

(7) Die einjährige Verjährungsfrist gilt auch nicht, wenn 
uns grobes Verschulden vorzuwerfen ist, sowie im 
Falle der uns zurechenbaren Körper- und Gesund-
heitsschäden bis zum Verlust des Lebens des Be-
stellers und im Falle eines arglistigen Verhaltens 
unsererseits. 

(8) Für vom Besteller bereitgestellte Produkte / Leis-
tungen übernehmen wir keine Gewährleistung. 

§ 14 Ergänzende Bestimmungen bezüglich Software 

(1) Wir machen darauf aufmerksam, dass eine absolut 
fehlerfreie Erstellung von Software insbesondere 
komplexer Softwaresysteme, nach heutigem Stand 
der Technik nicht bzw. nicht mit zumutbaren Auf-
wendungen möglich ist. 

(2) Gegenstand der Gewährleistung ist bei Software-
produkten und Anpassungen derselben, ein Pro-
gramm, das für den üblichen oder nach dem Ver-
trag vorausgesetzten Gebrauch entsprechend der 
Programmbeschreibung tauglich ist. 

a) Wir gewährleisten, dass der Programmträger bei 
der Übergabe an den Besteller keine Material- und 
Herstellungsfehler hat. 

b) Für die Fehlerfreiheit der Programme außerhalb 
des Gegenstandes dieser Gewährleistung kann aus 
oben genannten Gründen keine Mängelhaftung 
übernommen werden. Insbesondere übernehmen 
wir keine Gewähr dafür, dass die Programmfunktio-
nen den Anforderungen des Bestellers genügen 
oder in der von ihm getroffenen Auswahl zusam-
menarbeiten. Auch die Verantwortung für die Aus-
wahl, die Installation und die Nutzung sowie die 
damit beabsichtigten Ergebnisse trägt der Besteller. 
Werden Programme für kundeneigene Hardware 
eingesetzt, erstreckt sich die Gewährleistung nur 
auf die gelieferte Software und nicht auf deren Zu-
sammenwirken mit der vom Besteller beigestellten 
Hard- und Software. 

§ 15 Kündigung 

(1) Unter Beachtung der Regelung in diesen Bedin-
gungen ist der Werkvertrag entsprechend den ge-
setzlichen Regelungen des BGB kündbar. 

(2) Das Recht der Parteien den Vertrag aus wichtigem 
Grund außerordentlich zu kündigen, bleibt hiervon 
unberührt. Insbesondere kann jede Partei den Ver-
trag kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhal-
ten der anderen Partei die Durchführung des Ver-
trages oder des Vertragszweck so gefährdet ist, 
dass der kündigenden Partei nicht mehr zugemutet 
werden kann das Vertragsverhältnis aufrecht zu er-
halten. 

(3) Im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung 
durch Kündigung oder aus anderen Gründen haben 
wir Anspruch auf Bezahlung des Werklohnes für die 
von uns ausgeführten Werkleistungen. Insoweit ha-
ben wir entsprechend der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofes diese darzulegen, zu bewer-
ten und von den nicht ausgeführten Leistungen ab-
zugrenzen. 

(4) Verlangen wir Vergütung für nicht erbrachte Leis-
tungen, so haben wir auch diese darzulegen und 
anzugeben ob und ggf. welche Aufwendungen wir 
aufgrund der Beendigung des Vertrages erspart 
haben. 

(5) Von den vorstehenden Regelungen bleibt die ge-
setzliche Beweislastverteilung unberührt. 

§ 16 Datenschutzklausel 

(1) Wir nutzen personenbezogene Daten aus dem Ver-
trag nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung, Kun-
denbetreuung, Markt- und Meinungsforschung so-
wie für eigene Werbeaktionen. 

(2) Im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfallende 
und für die Durchführung erforderliche personenbe-
zogene Daten des Bestellers werden insoweit bei 
uns gespeichert. Soweit dies zur Durchführung des 
Vertrages erforderlich ist, werden die Daten auch 
an dritte Unternehmen, die von uns in zulässiger 
Weise mit der Durchführung des Vertrages oder 
von Teilen davon betraut sind, übermittelt. 

§ 17 Bonitätsprüfung 

(1) Wir sind berechtigt, bei der für den Firmensitz des 
Bestellers zuständigen Schutzgemeinschaft für All-
gemeine Kreditsicherung oder bei einer Wirt-
schaftsauskunftei Auskünfte, die dem Schutz der 
Kreditübergabe an Zahlungsunfähige dienen, sowie 
Auskünfte über Daten und über die Aufnahme und 
ordnungsgemäße Abwicklung von Krediten einzu-
holen. 

(2) Wir dürfen darüber hinaus der Schutzgemeinschaft 
für Allgemeine Kreditsicherung oder der Wirt-
schaftsauskunftei derartige Daten des Bestellers 
aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis übermit-
teln. Eine derartige Datenübermittlung erfolgt je-
doch nur, soweit dies zur Wahrung unserer berech-
tigten Interessen dient und hierdurch schutzwürdige 
Belange des Bestellers nicht beeinträchtigt werden. 
Zu diesem Zweck sind wir berechtigt die in dem 
Vertrag vom Besteller angegebenen Daten der 
Schutzgemeinschaft für Allgemeine Kreditsicherung 
bzw. der Wirtschaftsauskunftei mitzuteilen. 

(3) Das Ausfüllen der hierfür vorgesehenen Formulare 
durch den Besteller erfolgt, soweit die Informationen 
über Name und Anschrift des Bestellers hinausge-
hen auf freiwilliger Basis. 

§ 18 Sonstiges 

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehun-
gen der Parteien unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland.  

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand 
und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. 
Wir sind auch berechtigt den Besteller an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

(3) Die von uns zur Nutzung überlassenen Programme 
sind urheberrechtlich geschützt. Der Besteller ver-
pflichtet sich, diese Programme ausschließlich für 
sich und nur im Rahmen seiner gewerblichen Tätig-
keit einzusetzen. Mit der Entgegennahme der Pro-
gramme verpflichtet er sich, diese ohne unsere Zu-
stimmung weder zu vervielfältigen noch vervielfälti-
gen zu lassen sowie von den Programmbeschrei-
bungen keine Kopien zu fertigen oder fertigen zu 
lassen und keinem unbefugten Dritten die Pro-
gramme oder Kopien zur Verfügung zu stellen. Im 
Falle der Zuwiderhandlung ist der Besteller zur 
Schadensersatzleistung verpflichtet. 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder eine Lücke ent-
halten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hier-
von unberührt. Die Parteien verpflichten sich, an-
stelle der unwirksamen Regelung eine solche ge-
setzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung 
am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt. 

(5) Dasselbe gilt sinngemäß, wenn sich bei der Durch-
führung des Vertrages eine ausfüllungsbedürftige 
Vertragslücke ergibt, oder aber wenn eine Rege-
lung infolge geänderter Verhältnisse sinnlos gewor-
den oder als überholt anzusehen oder undurchführ-
bar geworden ist. 

Stand: 01.01.2011 

    


